
Kanton Bern
Grossratswahlen 2026 
Wahlkreis Bern

Canton de Berne
Élection du Grand Conseil 2026 
Cercle électoral de Berne

Wahlanleitung  
(Texte français à la page suivante) 

Ge schätz te Stimm bür ge rin nen und Stimm bür ger

Hier er hal ten Sie einen vollständigen Satz der Wahlzettel mit den Namen der Kandidatinnen und 
 Kandidaten sowie einen Wahlzettel ohne Vordruck.

Für die Aus übung Ihres Wahl rechts machen wir Sie auf fol gende Punkte auf merk sam:

1.	Es darf nur ein Wahlzettel ver wen det werden.

2.	Der vorgedruckte Wahlzettel kann unverändert abgegeben werden; die Liste erhält soviele 
Stim men als Namen (Kan di da ten stim men) und leere Linien (Zu satz stim men) auf dem Wahlzettel 
auf ge führt sind.

3.	Der vorgedruckte Wahlzettel kann wie folgt geändert werden:

a)	Streichen von Kan di da ten na men; die leeren Linien zählen als Zusatzstimmen für die betref-
fende Liste.

b)	Kumulieren: ein Kan di da ten na me wird ein zweites Mal ge schrie ben; diese Kandidatin/dieser 
Kan di dat erhält somit zwei Stimmen. Gän sefüsschen (“), «dito» und Ähn li ches sind ungültig.

c)	Panaschieren: Kan di da ten na men anderer Wahl zettel werden ein- oder zweimal auf den 
ausgewähl ten vorgedruckten Wahl zet tel ge schrie ben. Die ent sprechende Liste erhält dadurch 
weniger Listen stimmen.

4.	Wer den leeren Wahl zet tel benützt, muss minde stens einen Kandidatennamen einset-
zen. Es können Kandidatennamen, die auf ei nem der vorgedruckten Wahlzettel auf ge führt sind, 
ein- oder zweimal einge setzt werden.  
Wird der leere WahIzettel zudem oben mit einer Listenbezeichnung und/oder einer Listennum-
mer ver  sehen, so zählen die leeren (übrigen) Linien für die be zeichnete Liste als Zusatzstimmen.

5.	Gültig sind nur Namen, welche auf einem der vorge druckten Wahlzettel aufgeführt sind.

6.	Sie erleichtern dem Wahlausschuss die Arbeit, wenn Sie beim Ausfüllen oder Abändern der 
Wahl zet tel auch die Kan di da ten num mern angeben.

7.	Die Wahlzettel dürfen nur hand schrift lich aus gefüllt oder ge än dert werden.

8. Auf dem Wahlzettel dürfen nur soviele Namen stehen, als im Wahl kreis Mitglieder des Grossen 
Rates zu wäh len sind (Anzahl Linien auf dem Wahlzettel). Überzäh lige Namen werden vom Wahl-
ausschuss ge stri chen.

9. Das planmässige Einsammeln, Ausfüllen oder Ändern von Wahlzetteln und das Verteilen der-
artiger Wahlzettel ist verboten.
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Kanton Bern
Grossratswahlen 2026
Wahlkreis Biel-Seeland

Canton de Berne
Élection du Grand Conseil 2026
Cercle électoral de Bienne-Seeland

Wahlanleitung 
(Texte français à la page suivante)

Ge schätz te Stimm bür ge rin nen und Stimm bür ger

Hier er hal ten Sie einen vollständigen Satz der Wahlzettel mit den Namen der Kandidatinnen und 
 Kandidaten sowie einen Wahlzettel ohne Vordruck.

Für die Aus übung Ihres Wahl rechts machen wir Sie auf fol gende Punkte auf merk sam:

1. Es darf nur ein Wahlzettel ver wen det werden.

2. Der vorgedruckte Wahlzettel kann unverändert abgegeben werden; die Liste erhält soviele 
Stim men als Namen (Kan di da ten stim men) und leere Linien (Zu satz stim men) auf dem Wahlzettel 
auf ge führt sind.

3. Der vorgedruckte Wahlzettel kann wie folgt geändert werden:

a) Streichen von Kan di da ten na men; die leeren Linien zählen als Zusatzstimmen für die betref-
fende Liste.

b) Kumulieren: ein Kan di da ten na me wird ein zweites Mal ge schrie ben; diese Kandidatin/dieser 
Kan di dat erhält somit zwei Stimmen. Gän sefüsschen (“), «dito» und Ähn li ches sind ungültig.

c) Panaschieren: Kan di da ten na men anderer Wahl zettel werden ein- oder zweimal auf den 
ausgewähl ten vorgedruckten Wahl zet tel ge schrie ben. Die ent sprechende Liste erhält dadurch 
weniger Listen stimmen.

4. Wer den leeren Wahl zet tel benützt, muss minde stens einen Kandidatennamen einset-
zen. Es können Kandidatennamen, die auf ei nem der vorgedruckten Wahlzettel auf ge führt sind, 
ein- oder zweimal einge setzt werden. 
Wird der leere WahIzettel zudem oben mit einer Listenbezeichnung und/oder einer Listennum-
mer ver  sehen, so zählen die leeren (übrigen) Linien für die be zeichnete Liste als Zusatzstimmen.

5. Gültig sind nur Namen, welche auf einem der vorge druckten Wahlzettel aufgeführt sind.

6. Sie erleichtern dem Wahlausschuss die Arbeit, wenn Sie beim Ausfüllen oder Abändern der 
Wahl zet tel auch die Kan di da ten num mern angeben.

7. Die Wahlzettel dürfen nur hand schrift lich aus gefüllt oder ge än dert werden.

8. Auf dem Wahlzettel dürfen nur soviele Namen stehen, als im Wahl kreis Mitglieder des Grossen 
Rates zu wäh len sind (Anzahl Linien auf dem Wahlzettel). Überzäh lige Namen werden vom Wahl-
ausschuss ge stri chen.

9. Das planmässige Einsammeln, Ausfüllen oder Ändern von Wahlzetteln und das Verteilen der-
artiger Wahlzettel ist verboten.
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